
 

 

  

Geschäftszahl – beim Antworten bitte angeben 
KB-V-TS-13/46-2025 
Kitzbühel, 04.03.2025 

Kundmachung Rauschbrand 2025 

 

K u n d m a c h u n g 

 
Gemäß § 3 der Verordnung des Landeshauptmannes vom 21.Januar 1953, betreffend Maßnahmen zur 
Abwehr und Tilgung des Rauschbrandes, LGBl. Nr. 5/1953, werden im Bezirk Kitzbühel für das Jahr 2025 
nachstehende Alpen und Weiden als rauschbrandgefährdet festgesetzt: 
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Auf diesen Alpen und Weiden dürfen Rinder (Kälber, Jungrinder, Jungkühe) nur dann aufgetrieben werden, 
wenn sie im laufenden Jahr, vor dem Auftrieb nachweislich der Rauschbrandschutzimpfung unterzogen 
worden sind. 

Übertretungen unterliegen den Strafbestimmungen des Tierseuchengesetzes und ziehen den Verlust des 
Anspruches auf Unterstützung nach sich. 

Diese Kundmachung tritt mit sofortiger Wirksamkeit in Kraft und gilt für das Jahr 2025. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Bezirkshauptmann: 

Mag. Helga Dengg 

 


